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Leitfaden und Beweisführung
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! Bestimmte Nachweise für 
erstmalige Betriebsbereitschaft 

! Messung per Gondelanemometer

! Zertifizierte Leistungskennlinie

! Nachweise für Betriebs-
bereitschaft während Störung

! Beachte: Äußerungen der BNetzA
sind rechtlich unverbindlich

! Rein informelles Handeln 

! Keine Kompetenz

! Im Verhältnis ÜNB / Betreiber nicht 
anwendbar

BNetzA stellt Forderungen für Beweisführung auf 3



! Grundsatz: derjenige, für den eine Tatsache günstig ist, hat sie voll zu 
beweisen.

der Betreiber hat die Voraussetzungen eines 
Entschädigungs-/Schadensersatzanspruchs zu beweisen; 

der Netzbetreiber die eines evtl. Rückforderungsanspruchs

! Ausnahme: 

! Gesetzliche Beweislastverteilung;

! Umkehr der Beweislast (z.B. Exkulpation bei Ansprüchen § 280 BGB);

! sekundäre Darlegungs- und Beweislast (z.B. bei Graustrom?);

! Beweiserleichterung (z.B. Schadensschätzung, § 287 ZPO)

Beweisgrundsätze der ZPO 4



! Beweis durch Augenschein

! Zeugenbeweis

! Beweis durch Sachverständige

! Beweis durch Urkunde

! Beweis durch Parteivernehmung

Die 5 Beweismittel der ZPO 5



Worauf muss ich als Betreiber achten?
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! Betriebsbereitschaft

! Begriff

! Welche Nachweise sind zu bringen

! Erstmalige Inbetriebnahme / Während der Störung 

! Schäden durch Netzstörungen

! EinsMan – Funktionsfähigkeit 

! Gondelanemometer / Windmessung / Wake-Effekt

! Dieselstrom

! Welche Form der Nichtverfügbarkeit liegt vor / Wann beendet

! 2-K Kriterium 

! Abschlagszahlungen / Umdrehen der Beweislast

Problemfelder 7



! O&M Verträge entsprechend anpassen 

! Dokumentation verbessern / Tests / Externe Bestätigungen 

! WEA Lieferanten in die Pflicht nehmen 

! Abnahme Prozedur an den Wortlaut des EEG anpassen

! Gesetzesgeltung durchsetzen (klagen)

! ÜNB zu Transparenz zwingen

! LIDAR? Messmast? 

Lösungsansätze 8



Ihre Ansprechpartner
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Dr. Sebastian Rohrer

BEITEN BURKHARDT | Ganghoferstraße 33 | 80339 München | T: +49 89 35065-1242 | 
F: +49 89 35065-2125 | M: +49 174 9088814 | E: Sebastian.Rohrer@bblaw.com

Dr. Sebastian Rohrer ist Partner bei BEITEN BURKHARDT in München und Mitglied der Praxisgruppe
Corporate / M&A sowie des Kompetenzbereichs Energiewirtschaft. Er berät nationale und internationale
Mandanten aus der Energiewirtschaft in allen Belangen des Energie- und Gesellschaftsrechts mit einer
besonderen Spezialisierung auf Erneuerbare Energien und Erzeugungsprojekte.

Dr. Sebastian Rohrer studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München
und promovierte an der Georg-August-Universität zu Göttingen. Von 2008 bis zu seinem Einstieg als
Partner bei BEITEN BURKHARDT im Juli 2013 war er im Energierechtsteam von Linklaters in Berlin tätig.

Dr. Sebastian Rohrer ist Mitautor des Handbuchs zur Windenergie, Erich Schmidt Verlag 2015. Hierin
setzt er sich umfassend mit den wesentlichen Projektverträgen für On- und Offshorewindprojekten
auseinander.

„Experte im Bereich Offshorewindenergie“ Wettbewerber im JUVE Handbuch 2016/2017

Partner,
Rechtsanwalt
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BEITEN BURKHARDT | Ganghoferstraße 33 | 80339 München | T: +49 89 35065-1351 | 
F: +49 89 35065-2125 | M: +49 171 2253604 | E: Ralf.Hafner@bblaw.com

Dr. Ralf Hafner ist Partner und Mitglied der Praxisgruppe Dispute Resolution bei BEITEN BURKHARDT
am Standort München. Sein Tätigkeitsbereich umfasst Prozessführung & Schiedsverfahren. Er berät
seine nationalen und internationalen Mandanten in komplexen internationalen Konflikten bei der
außergerichtlichen Konfliktlösung und vertritt sie vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten,
insbesondere in energierechtlichen und Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit
Unternehmenskaufverträgen, in gesellschafts-, handels-, bank- und vertragsrechtlichen Streitigkeiten,
sowie bei der Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen und Urteilen. Er verfügt über
extensive Erfahrung als Parteivertreter, Schiedsrichter und Sekretär des Schiedsgerichts aus mehr als 35
Schiedsverfahren nach verschiedensten Schiedsregeln.

Dr. Ralf Hafner studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg und wurde im
Jahr 2004 als Anwalt in Deutschland zugelassen. Seit 2011 ist Dr. Ralf Hafner Lehrbeauftragter für
Business Law am Georg-Simon-Ohm-Institut für Management der Fachhochschule Nürnberg. Nach
sieben Jahren in einer angloamerikanischen Großkanzlei in Düsseldorf und London seit Januar 2011 als
Partner bei BEITEN BURKHARDT tätig.

Regelmäßig Veröffentlichungen und Vorträge zu zivilprozessualen und schiedsverfahrensrechtlichen
Themen.

Namentlich hervorgehoben "als besonders gut" in International Arbitration, The Legal 500 (Ausgabe
Germany 2017).

Partner,
Rechtsanwalt



Über BEITEN BURKHARDT



BEITEN BURKHARDT auf einen Blick

Gegründet 1990 in München

Berufsträger weltweit 278

in Deutschland 246

im Ausland 32

Standorte Beijing, Berlin, Brüssel, 

Düsseldorf, Frankfurt am Main, 

Moskau, München, 

St. Petersburg

BEITEN BURKHARDT ist eine internationale unabhängige Wirtschaftskanzlei. 
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Unsere deutschen und internationalen Standorte



Wo wir sind

Berlin
BEITEN BURKHARDT 
Kurfürstenstraße 72 – 74
10787 Berlin
Tel.: +49 30 26471-0
Fax: +49 30 26471-123 
E-Mail: bblaw-berlin@bblaw.com

Düsseldorf
BEITEN BURKHARDT
Cecilienallee 7
40474 Düsseldorf
Tel.: +49 211 518989-0
Fax: +49 211 518989-29
E-Mail: bblaw-duesseldorf@bblaw.com

Frankfurt 
BEITEN BURKHARDT 
Westhafen Tower
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 756095-0
Fax: +49 69 756095-512
E-Mail: bblaw-frankfurt@bblaw.com

München
BEITEN BURKHARDT 
Ganghoferstraße 33
80339 München
Tel.: +49 89 35065-0
Fax: +49 89 35065-123 
E-Mail: bblaw-muenchen@bblaw.com

Brüssel
BEITEN BURKHARDT
Avenue Louise 489
1050 Brüssel
Belgien
Tel.: +32 2 6390000
Fax: +32 2 7322353
E-Mail: bblaw-bruessel@bblaw.com

Moskau
BEITEN BURKHARDT
Turchaninov Per. 6/2
119034 Moskau
Russland
Tel.: +7 495 2329635
Fax: +7 495 2329633
E-Mail: bblaw-moskau@bblaw.com

St. Petersburg
BEITEN BURKHARDT
Marata Str. 47-49, Lit. A, office 402
191002 St. Petersburg
Russland
Tel.: +7 812 4496000
Fax: +7 812 4496001
E-Mail: bblaw-stpetersburg@bblaw.com

Beijing
BEITEN BURKHARDT
Suite 3130, 31st Floor
South Office Tower
Beijing Kerry Centre
1 Guang Hua Road
Chao Yang District
100020 Beijing
China
Tel.: +86 10 85298110
Fax: +86 10 85298123
E-Mail: bblaw-beijing@bblaw.com
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



WWW.BEITENBURKHARDT.COM
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